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6. Kumulierung  

Die Fördermittel dürfen grundsätzlich mit Fördermitteln anderer Behörden und Institutionen kumuliert 
werden, sofern diese das zulassen. Andere Fördermittel sind vorrangig auszuschöpfen. 

 

 
7. Haftungsausschluss  

Die Bewilligung von Zuwendungen nach dieser Richtlinie ersetzt keine eventuell für die Maßnahme 
erforderlichen Genehmigungen oder Erlaubnisse. Die Stadt Gronau übernimmt keine Haftung für 
jedwede Schäden im Zusammenhang mit der Planung, der Aufstellung/Anbringung oder dem Betrieb der 
Fördergegenstände. 

 

8. Inkrafttreten  

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
 

Stadt Gronau (Westf.), 23.12.2022 

 

Der Bürgermeister 

gez. Rainer Doetkotte 
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Öffentliche Bekanntmachung  

Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen der Stadt Gronau (Westf.)  
 
 
Die Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler zur Aufnahme in die Klasse 5 an der Fridtjof-
Nansen-Realschule, Euregio-Gesamtschule Gronau-Epe, Gesamtschule Gronau und dem Werner-
von-Siemens-Gymnasium werden in den Sekretariaten der jeweiligen Schulen wie folgt 
entgegengenommen:  
 
 
Gesamtschule  Gronau, Laubstiege 25, 48599 Gronau, Tel.: 02562/965072  
 
06.02. - 10.02.2023, Mo. - Do. von 08:00 - 12:00 Uhr, Mo. und Mi. von 15:00 - 18:00 Uhr,  
Fr. von 9:00 - 12:00 Uhr.  
  
Gerne können Sie vorab einen Termin reservieren. Diesen können Sie über eine An frage auf 
der Homepage der Schule, unter der Rubrik Anmeldung, auswählen.   
 
Mitzubringen ist der Anmeldeschein im Original, ein Foto, das Familienstammbuch mit der 
Geburtsurkunde im Original, das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 mit der Empfehlung für die 
weiterführende Schulform (Zeugnis und Empfehlung bitte auch im Original) sowie der Impfausweis. 
Es wird darum gebeten das Anmeldeformular, welches Sie auf der Homepage finden, bereits 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben zum Anmeldetermin mitzubringen. Eventuell bestehende 
Fragen können selbstverständlich im Termin besprochen werden. Bei der Anmeldung werden 
Beratungsgespräche durch ein Mitglied der Schulleitung durchgeführt. Sofern Sie einen Übersetzer 
wünschen, melden Sie dies bitte 1 Woche vorher bei der Schule an.  
 
 
Euregio -Gesamtschule Gronau -Epe, Gildehauser Damm 49, 48599 Gronau -Epe, 
02565/4019761 
 
06.02. - 10.02.2023, Mo. - Fr. von 08:00 - 13:00 Uhr, Mo. und Mi. von 14:00 - 17:00 Uhr.  
 
Gerne können Sie vorab einen Termin reservieren. Diesen könn en Sie über eine Anfrage auf 
der Homepage der Schule, unter der Rubrik Anmeldung, auswählen oder telefonisch 
vereinbaren.  
 
Mitzubringen ist der Anmeldeschein, ein Foto, das Familienstammbuch mit der Geburtsurkunde im 
Original, das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 mit der Empfehlung für die weiterführende Schulform 
(Zeugnis und Empfehlung bitte auch im Original und Kopie) sowie der Impfausweis. Es wird darum 
gebeten das Anmeldeformular, welches Sie auf der Homepage finden, bereits vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben zum Anmeldetermin mitzubringen. Eventuell bestehende Fragen 
können selbstverständlich im Termin besprochen werden. Bei der Anmeldung besteht die 
Möglichkeit eines Beratungsgesprächs durch ein Mitglied der Schulleitung.  
 
 
Werner -von -Siemens -Gymnasium, Laubstiege 21, 48599 Gronau, Tel.: 02562/815400  
 
06.02. - 10.02.2023, Mo. und Di. von 8:00 - 13:00 Uhr und von 15:00 - 17:00 Uhr,  
Mi. von 8:00 - 15:00 Uhr, Do. und Fr. nach Vereinbarung.   
 
Mitzubringen ist der Anmeldeschein, das Familienstammbuch mit der Geburtsurkunde im Original 
sowie das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 mit der Empfehlung für die weiterführende Schulform 
(Zeugnis und Empfehlung bitte auch im Original und Kopie).  
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Vor  der Anmeldewoche können auch Beratungsgespräche durchgeführt werden, die besonders 
dann sinnvoll sind, wenn das Kind am Gymnasium angemeldet werden soll, obwohl es nach 
Auffassung der Grundschule für diese Schulform nur mit Einschränkung geeignet ist. Es wird 
darum gebeten das Anmeldeformular, welches Sie auf der Homepage finden, bereits vollständig 
ausgefüllt und unterschrieben zum Anmeldetermin mitzubringen. Eventuell bestehende Fragen 
können selbstverständlich im Termin besprochen werden.  
 
 
Fridtjof -Nansen -Realschule, Eschweg 7, 48599 Gronau, Tel.: 02562/98766  
 
06.02. - 10.02.2023, Mo. - Do. von 8:30 - 14:00 Uhr und von 15:00 - 16:30 Uhr,  
Fr. von 8:30 - 13:00 Uhr.  
 
Gerne können Sie vorab einen Termin reservieren. Diesen können Sie über eine Anfrage auf 
der Homepage der Schule, unter der Rubrik Anmeldung, auswä hlen.  
 
Mitzubringen ist der Anmeldeschein, das Familienstammbuch mit der Geburtsurkunde im Original, 
das Halbjahreszeugnis der Klasse 4 mit der Empfehlung für die weiterführende Schulform (Zeugnis 
und Empfehlung im Original und Kopie) sowie der Impfausweis. Es wird darum gebeten das 
Anmeldeformular, welches Sie auf der Homepage finden, bereits vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben zum Anmeldetermin mitzubringen. Eventuell bestehende Fragen können 
selbstverständlich im Termin besprochen werden. Bei der Anmeldung besteht die Möglichkeit eines 
Beratungsgesprächs durch ein Mitglied der Schulleitung. Die Eltern werden gebeten, bei der 
Anmeldung anzugeben, ob Sie eine Beratung wünschen. Sofern Sie einen Übersetzer wünschen, 
melden Sie dies bitte 1 Woche vorher bei der Schule an.  
 
 
Berufsbildende Schulen:  
 
Auf die besonderen Veröffentlichungen zu den Berufsbildenden Schulen in den Westfälischen 
Nachrichten durch den Kreis Borken wird verwiesen. Die betreffenden Schulleiter/innen der 
zuständigen Schulen und der Fachdienst Schule und Sport der Stadt Gronau, Tel.: 02562 12-245, 
geben auf Anfrage gerne weitere Auskünfte. 
 
 

48599 Gronau, 17. Januar 2023 
 

Der Bürgermeister 

In Vertretung: 

 
gez. Cichon 

Erste Beigeordnete 
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Ankündigung von Kartierungsarbeiten für die Trassenplanung  
Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich der Stadt Gronau  

für die Gemarkungen Gronau und Epe  
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzlichen Auftrag, das 
Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende um- und auszubauen. Zu den erforderlichen 
Netzausbauvorhaben zählt unter anderem der Bau und Betrieb der 380-kV-
Höchstspannungsleitung Hanekenfähr - Gronau gemäß Bundesbedarfsplangesetz Vorhaben Nr. 
63. Um unsere Planungen zu präzisieren und die Erstellung der Unterlagen für das sich 
anschließende Genehmigungsverfahren fortzuführen, müssen Kartierungsarbeiten durchgeführt 
werden. Die Kartierung dient dazu, Aufschluss über relevante umwelt- und artenschutzrechtliche 
Aspekte zu erhalten. Sie werden witterungsabhängig vor Ort vorgenommen. In diesem 
Zusammenhang kann es zu einem Betreten der unten bezeichneten Flurstücke kommen. 

Folgende Kartierungsarbeiten sind vorgesehen: 

KARTIERUNG VON BIOTOPTYPEN  

Für die Erstellung der Umweltgutachten im bevorstehenden Genehmigungsverfahren müssen wir 
den Bestand der Flora im Untersuchungsraum erfassen. Die Kartierungen dienen dazu, Aufschluss 
über Vorkommen von planungsrelevanten Pflanzenarten sowie über die Biotoptypen zu erhalten. 
Für die flächendeckende Erfassung von Biotoptypen müssen die Flächen teilweise betreten 
werden, da für die Bestimmung der Biotoptypen einzelne Pflanzenarten bzw. deren Häufigkeit auf 
den Flächen relevant sein können. Die hierfür notwendigen Kartierungsarbeiten finden in dem 
folgenden Zeitraum statt: 

1. April 2023 bis 31. August 2023  

Eine Liste der Flurstücke finden Sie untenstehend. Die Grundstücke und landwirtschaftlichen 
Wege werden nur tageweise und kurzzeitig betreten. In der Regel sind die Mitarbeiter*innen zu 
Fuß unterwegs. Die Kartierungsarbeiten vor Ort dauern zwischen 15 Minuten und mehreren 
Stunden. Um die Flächen mit dem Pkw zu erreichen, nutzen wir öffentliche und landwirtschaftliche 
Wege, in Ausnahmenfällen auch private Wege. Gegebenenfalls werden Flurstücke, je nach 
Witterung und Aufwand, mehrmals an verschiedenen Tagen innerhalb des angegebenen 
Zeitraums begutachtet. 

Die Arbeiten erfolgen auf Grundlage des § 44 im Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Gemäß 
Absatz 1 haben Eigentümer*innen und sonstige Nutzungsberechtigte zur Vorbereitung der 
Planung eines Vorhabens notwendige Vorarbeiten durch den Träger des Vorhabens oder von ihm 
Beauftragte zu dulden. Mit den Kartierungsarbeiten haben wir die TNL Energie GmbH, Kleine 
Düwelstraße 21, 30171 Hannover, beauftragt. 

Wir bitten die von den Kartierungsarbeiten betroffenen Eigentümer*innen und sonstige 
Nutzungsberechtigte um Verständnis und Akzeptanz für die erforderlichen Arbeiten. 

Durch die oben beschriebene Arbeitsweise sind Flurschäden nahezu ausgeschlossen. Eine 
gegebenenfalls erforderliche Regulierung von Flurschäden werden wir mit Ihnen oder Ihrem 
Nutzungsberechtigten abstimmen. 

 

Wir bedanken uns vorab für Ihr Verständnis. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Hendrik Jostes 

Projektsprecher 
 

Telefon  0231 5849-12948 

E-Mail   hendrik.jostes@amprion.net 
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Liste der Flurstücke im Bereich der Stadt Gronau  

Gemarkung Epe  

Flur 19 
Flurstücke: 23; 25; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 36; 37; 42; 45; 55; 59; 72; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 
106; 107; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 129; 130; 134; 139; 140; 142; 143; 149 

Flur 20 
Flurstücke: 6; 7; 9; 27; 28; 29; 30; 44; 59; 87; 88; 96; 100; 106; 110; 114; 115; 116; 117; 118; 121; 
124; 125; 126; 127; 130; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 
151; 152; 153; 154; 155 

Flur 23 
Flurstücke: 6; 95; 285; 286; 287; 289; 290; 291; 292; 376 

Flur 48 
Flurstücke: 3; 4; 5; 46; 47; 48; 49; 51; 53; 54; 55; 126; 128; 132; 133; 135; 140; 150; 152; 153; 
157; 159; 173; 174; 175; 207; 208; 230; 318; 364; 414; 415; 425; 426; 428; 429; 430; 431; 432; 
433; 435; 436; 437; 438; 442; 443; 444; 454; 476; 477; 482; 501; 569; 584; 615; 616 

Flur 49 
Flurstücke: 101; 195; 474; 485; 504; 505; 509; 510; 514 

Flur 57 
Flurstücke: 2; 3; 8; 9; 15; 16; 17; 18; 35; 37; 38; 41; 42; 46; 91; 93; 94; 95; 96; 97; 99; 102; 103; 
114; 116; 119; 120; 121; 122; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 
148; 149; 150; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 169; 170; 171; 
172; 175; 176; 177; 178 

Flur 58 
Flurstücke: 1; 2; 4; 7; 20; 38; 44; 45; 55; 57; 59; 71; 72; 77; 78; 80; 81; 88; 90; 91; 93; 94; 95; 96; 
97; 98; 99; 111; 113 

Flur 59 
Flurstücke: 9; 10; 12; 15; 16; 18; 48; 57; 58; 85; 86; 87; 97; 99; 100; 101; 103; 107; 108; 110; 111; 
114; 115; 116; 117; 118; 119; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 131; 132; 133; 134; 
135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 145; 146; 147; 148; 149; 158; 159; 160; 161; 164; 165; 
166; 167; 168 

Flur 66 
Flurstücke: 48; 49; 51 
 
Gemarkung Gronau  

Flur 27 
Flurstücke: 75; 143; 520; 581; 582; 585; 587; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 657 

Flur 31 
Flurstücke: 35; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 287; 288; 303; 607; 608; 696; 697; 
833; 834; 835; 1115 

Flur 32 
Flurstücke: 257; 293; 299; 301; 311; 387; 388; 395; 396; 491; 494; 495; 496; 500; 507; 508; 510; 
514; 515; 516; 517; 518; 519; 520; 522; 524; 525; 594; 595; 596; 673; 768; 769; 839; 853; 854; 
871; 872; 873; 876; 877; 948; 949; 950; 951; 953; 1212; 1232; 1233; 1289; 1331; 1332; 1333; 
1345; 1366; 1367; 1371; 1383; 1384; 1392; 1393; 1394; 1406; 1407; 1409; 1413; 1420; 1422; 
1450; 1498; 1499; 1500; 1501; 1502; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1517; 1519; 1520; 1521; 
1595; 1621; 1622; 1623; 1624; 1625; 1629; 1630; 1656; 1657; 1658; 1659; 1670 
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Tagesordnung zur 26. öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzun g des Rates der  

Stadt Gronau (Westf.) am Mittwoch, 29.03.2023, 18:00 Uhr,  
Ratssaal, 1. OG, Wirtschaftszentrum Gronau, Fabrikstraße 3, 48599 Gronau  

 
 
Tagesordnung  

Öffentlicher Teil   

1. Beschlussfähigkeit 

2. Niederschrift vom 15.02.2023 

3. Bild-, Film- und Tonaufnahmen in Ratssitzungen; 
8. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Gronau 

4. Antrag der Kampfsportvereine Shotokan Karate e.V., Budo Mugen Gronau e.V. und 
Mudo Gronau e.V. auf Vergrößerung des Multifunktionsraumes an den Sporthallen 
Epe 

5. Jahresabschluss 2021 und 2022 der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 
GmbH i.L. 
1. Kenntnisnahme des Abschlussergebnisses 
2. Beschluss über die Behandlung des Liquidationserlöses 

6. Jahresabschluss 2021 und 2022 der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 
GmbH i.L. 
3. Entlastung des Geschäftsführers 

7. Jahresabschluss 2021 und 2022 der Landesgartenschau Gronau/Losser 2003 
GmbH i.L. 
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates 

8. Abschließende Beratung des Gesamtbudgets 2023 
Verabschiedung der Haushaltssatzung 

9. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans der Stadt Gronau 

10. Höchstrichterliches Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur Erhebung einer 
Wettbürosteuer vom 20.09.2022 

11. Jugendhilfeplanung - Betreuungsplätze für Kinder in Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege, Teil I Bedarfsplanung 2023 bis 2026 

12. Vorstellung Planungskonzept Neubau Kita Luise 

13. Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Gronau 

14. "Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet." 
Auslobung des "Heimatpreises" für die Jahre 2023-2027 

15. Antrag der Fraktion pro:Bürgerschaft vom 21.11.2022; 
Standorterhaltung der ZBU und des Wertstoffhofes 

16. Bebauungsplan Nr. 173 "Nordwestlich der Brookstraße", Stadtteil Gronau 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB) 
1. Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB 
2. Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
3. Satzungsbeschluss 
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17. 107. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Gronau 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "PV-Freiflächenanlage Epe, Kottiger 
Hook/Schlammannweg", Stadtteil Epe 
1. Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 BauGB 
2. Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 
1 BauGB 
3. Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB 
4. Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 
2 BauGB 
5 Planbeschluss (Änderung Flächennutzungsplan) 
6. Satzungsbeschluss (Bebauungsplan) 

18. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Wohnanlage Stichweg Alstätter Straße", 
Stadtteil Gronau 
(beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB) 
Aufstellungsbeschluss 

19. Spechtholtshook 
Genehmigung des Ausbauprogramms 

20. Fördermaßnahmen 

21. Einführung eines standardisierten Verfahrens zur Prüfung von Beschlussvorlagen 
auf Klimaauswirkungen 

22. Sachstand zur Ukraine-Flüchtlingssituation (Stand 22.03.2023) 

23. Besetzung von Ausschüssen gem. §§ 50, 58 der Gemeindeordnung NRW sowie 
Bestellung von Vertreter:innen in Organe städtischer Gesellschaften 

24. Nebentätigkeiten des Bürgermeisters für das Jahr 2022 

25. Berichte aus den Gremien stadteigener Gesellschaften 

26. Mitteilungen der Verwaltung 

27. Anfragen 

 

Nichtöffentlicher Teil   

28. Niederschrift vom 15.02.2023 

29. Auftragsvergaben 

29.1 Neubau Historisches Rathaus, Vergabe der Abbrucharbeiten des Drilandmuseums 

30. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen 

31. Wahl einer Schiedsperson und einer stellvertretenden Schiedsperson für den 
Schiedsamtsbezirk III (Stadtteil Epe) 

32. Berichte aus den Gremien stadteigener Gesellschaften 

33. Mitteilungen der Verwaltung 

34. Anfragen 

 

Stadt Gronau (Westf.), 20.03.2023 

 

gez. Rainer Doetkotte 

Bürgermeister 
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§ 22  

Inkrafttreten  

Die Hauptsatzung tritt nach dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die frühere 
Hauptsatzung vom 09.12.2008 in der zur Zeit geltenden Fassung außer Kraft. 

 
 
Artikel II  
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gronau vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Stadt Gronau (Westf.), 30.03.2023 
 
 
Der Bürgermeister 

gez. Doetkotte 

 



 

Amtsblatt für die Stadt Gronau (Westf.)           Jahrgang 10, Nr. 6/2023, vom 31.03.2023                S. 9 

 
Öffentliche Bekannt machung  

Satzung vom 30.03.2023 zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung einer 
Wettbürosteuer in der Stadt Gronau (Westf.)  

(Wettbürosteuersatzung) vom 26.04.2018  
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen 
Fassung - und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in der 
aktuell gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Gronau (Westf.) in seiner Sitzung vom 29.03.2023 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer in der Stadt Gronau (Westf.) 
(Wettbürosteuersatzung) vom 26.04.2018 wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 
 

Diese Aufhebungssatzung tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf 
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gronau vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Stadt Gronau (Westf.), 30.03.2023 
 
 
Der Bürgermeister 

gez. Doetkotte 
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7. Bebauungsplan Nr. 301 "Westlich der Vereinsstraße", Stadtteil Gronau 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB) 
1. Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs.2 BauGB 
2. Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
3. Satzungsbeschluss 

8. Budgetbericht für das I. Quartal 2023 

9. Sachstand zur Ukraine-Flüchtlingssituation (Stand 03.05.2023) 

10. Besetzung von Ausschüssen gem. §§ 50, 58 der Gemeindeordnung NRW sowie 
Bestellung von Vertretungen in Organe städtischer Gesellschaften 

11. Berichte aus den Gremien stadteigener Gesellschaften 

12. Mitteilungen der Verwaltung 

13. Anfragen 
 

 
Nichtöffentlicher Teil  
 

 

14. Auftragsvergaben 

14.1 Sporthallen Epe, Erweiterung, Umbau und Sanierung, 1. BA - Lieferung, Einbau 
und Inbetriebnahme der Heizungsanlage (DIN 18380) 

15. Berichte aus den Gremien stadteigener Gesellschaften 

16. Mitteilungen der Verwaltung 

17. Anfragen 
 
 

Stadt Gronau (Westf.), 15.05.2023 
 
gez. Rainer Doetkotte 

Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmach ung  

Haushaltssatzung der Stadt Gronau (Westf.)  
für das Haushaltsjahr 2023  

 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Gronau mit Beschluss vom 
29.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 Ergebnis - und Finanzhaushalt  

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 
Gronau voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-
ermächtigungen enthält, wird 

 

1. im Ergebnisplan mit 

 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 164.147.071 EUR 

 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 177.732.978 EUR 

2. im Finanzhaushalt mit 
a) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden 

Verwaltungstätigkeit auf 147.971.537 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf  171.043.341 EUR 

b) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 
auf 15.461.996 EUR 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-
tätigkeit auf 76.394.841 EUR 

c) dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungs-
tätigkeit 60.600.000 EUR 

 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungs-
tätigkeit 8.477.600 EUR 

festgesetzt. 

 

§ 2 Kredite für Investitionen  

Der Gesamtbetrag Kredite,  deren Aufnahme für Investitionen 
erforderlich ist, wird festgesetzt auf 60.600.000 EUR 
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§ 8 sonstige Vorschriften für die Haushaltswirtschaft  

1. Deckungsfähigkeit 

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und 
Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Bereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig 
erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist. Über die Inanspruchnahme der 
Deckungsfähigkeit über das Einzelbudget hinaus entscheidet die Leitung des entsprechenden 
Vorstandsbereiches bei Bereichsbudgets bzw. der oder die Budgetverantwortliche bei 
Fachbudgets in Abstimmung mit dem Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der 
Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht gefährdet werden.  

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender 
Verwaltungstätigkeit führen. Die Inanspruchnahme von Budgets nach § 21 Abs. 2 KomHVO 
NRW ist nur zulässig, wenn das geplante Jahresergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften 
des § 86 der Gemeindeordnung beachtet werden (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). 

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind die Personal- und Versorgungs-
aufwendungen/-auszahlungen und die damit im direkten Zusammenhang stehenden Erträge 
und Einzahlungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind budgetübergreifend 
gegenseitig deckungsfähig. 

2. Mehraufwendungen/-auszahlungen, Mindererträge/-einzahlungen 

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, 
Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt 
werden (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW). Sie sind im Laufe des Haushaltsjahres im jeweiligen 
Einzelbudget aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fach- und nötigenfalls im 
Bereichsbudget herbeizuführen. Gegebenenfalls ist über die Genehmigung über-/außer-
planmäßiger Mittel im Rahmen der Zuständigkeitsregelungen zu entscheiden (§ 83 GO NRW). 

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen des 
§ 83 GO NRW. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der 
Kämmerer im Einzelfall bis zu 50.000 Euro. Darüber hinaus gehende Beträge bedürfen der 
Zustimmung des Rates. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf 
gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sowie Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen und Aufwendungen, die sich auf den Jahresabschluss beziehen, gelten 
als unerheblich.  

Für die Genehmigung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Verpflichtungs-
ermächtigungen gemäß § 85 GO NRW gilt diese Regelung entsprechend. 

4. Übertragbarkeit 

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können mit Zustimmung des Kämmerers 
übertragen werden. Werden sie übertragen, bleiben sie bis zum Ende des folgenden 
Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur 
Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im 
Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem 
Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar. Im Übrigen gelten für Ermächtigungsübertragungen die 
Bestimmungen des § 22 Abs. 2 bis 4 KomHVO NRW. 
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Bekanntmachung  

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen gemäß § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung dem Landrat als 
untere staatliche Verwaltungsbehörde in Borken mit Schreiben vom 30.03.2023 angezeigt worden. Der 
Landrat hat keine Bedenken gegen die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erhoben. 
 
Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gem. § 80 Abs. 6 GO NRW zur Einsichtnahme bis zum Ende 
der Auslegung des Jahresabschlusses 2022 gem. § 96 Abs. 2 GO NRW während der Dienststunden im 
Verwaltungsgebäude der Stadt Gronau, Nebenstelle Jöbkesweg 19, Fachdienst Finanzen und Steuern, 
öffentlich aus.  
 
Der Haushalt kann außerdem kostenlos im Internet unter www.gronau.de abgerufen werden. 
 
 
Hinweis:  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Gronau (Westf.) vorher gerügt und dabei 

die Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Stadt Gronau (Westf.), 17.05.2023 
 
 
Der Bürgermeister 

gez. Rainer Doetkotte 

 

 

http://www.gronau.de/
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und damit die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
48599 Gronau, 12. M ai 2023 

Der Bürgermeister  
 
gez. 
Rainer Doetkotte  

 

 

 





http://www.uvp.nrw.de/
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Bezirksregierung Arnsberg  
Abteilung 6 Bergbau und Energ ie in NRW  

 
 

Geschäftszeichen: 65.73.2-2022-1            Dortmund, den 01.06.2023 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
 

des Einwirkungsbereichs gemäß § 3 Absatz 3 der Bergverordnung über 
Einwirkungsbereiche für das Kavernenfeld Epe 

 
 
Die Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen mbH & Co. KG hat mit Datum vom 
28. November 2022 den Einwirkungsbereich gemäß § 3 Absatz 1 der Bergverordnung 
über Einwirkungsbereiche (Einwirkungsbereichs-Bergverordnung - EinwirkungsBergV) 
vom 11. November 1982 (BGBl. I S. 1553, 1558), die durch Artikel 3 der Verordnung vom 
18. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3584) geändert worden ist, für das Kavernenfeld Epe 
angezeigt. 
Die Grenze des Einwirkungsbereichs ist für die Anwendung der Bergschadensvermutung 
nach § 120 Bundesberggesetz festzulegen. 
Der Einwirkungsbereich wurde geprüft und wird wie in nachfolgender Karte dargestellt 
gemäß § 3 Absatz 3 EinwirkungsBergV öffentlich bekanntgegeben. 
 
Die gesamte Bekanntgabe des Einwirkungsbereichs einschließlich der Begründung kann 
innerhalb der Auslegungsfrist von zwei Wochen bei der Bezirksregierung Arnsberg, 
Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW, Goebestraße 25, 44135 Dortmund eingesehen 
werden. Es ist im Vorfeld ein fester Termin zu vereinbaren. Termine können telefonisch 
oder per E-Mail unter folgenden Kontaktdaten vereinbart werden: 
 
Elisabeth Wenzig 
Telefon: 02931 82 3942 
E-Mail: elisabeth.wenzig@bra.nrw.de 
 
Diese Bekanntmachung wird zudem auch im Internet unter 
http://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen/ veröffentlicht. 
 
Der Bescheid gilt mit dem Ablauf von zwei Wochen ab dem heutigen Tage als bekannt 
gegeben. 

http://www.bra.nrw.de/bekanntmachungen/
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Rechtsmittelbelehrung  
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage 
erheben. Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster einzureichen oder zu Protokoll der Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erklären. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt 
werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die 
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein 
oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55a Absatz 4 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 71) geändert worden ist (VwGO) 
eingereicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die 
technischen Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung 
durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d 
Satz 1 VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. Dies gilt nach § 55d Satz 2 
VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, denen ein 
sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung 
steht. Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen 
vorübergehend nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 
und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei 
der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist 
ein elektronisches Dokument nachzureichen. 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 

Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung Bergbau und Energie in NRW 

Im Auftrag 
 

gez. E. Wenzig 
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